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Fremdenbefahrungen 

§ 189. (1) Besichtigungen zu Vergnügungszwecken (Fremdenbefahrungen) von Orten, an denen 
Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art ausgeübt werden, sowie des Bergbaugeländes bedürfen der 
Bewilligung der Behörde. 

(2) Die Bewilligung ist befristet, erforderlichenfalls unter Festsetzung von geeigneten Bedingungen 
und Auflagen, auf Ansuchen des Bergbauberechtigten, ist die Ausübung der Fremdenbefahrung einem 
Dritten überlassen worden, auf Ansuchen von diesem, zu erteilen, wenn 

 1. die Sicherheitsmaßnahmen als ausreichend anzusehen sind und keine Gefährdung der Teilnehmer 
an den Fremdenbefahrungen zu erwarten ist, 

 2. fachkundige eigenberechtigte Personen zur Führung sowie Schutzausrüstungsgegenstände in der 
erforderlichen Anzahl zur Verfügung stehen und 

 3. Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 genannten Art nicht behindert werden. 

(3) Die Überlassung der Ausübung der Fremdenbefahrung ist der Behörde anzuzeigen und 
nachzuweisen. 

(4) Die Bewilligung ist von der Behörde zu widerrufen, wenn Tatsachen bekannt werden, die eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Fremdenbefahrungen als nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Mining Activities - Visitation (AM)<br /> 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Führungen in Bergwerken (AT)<br /> 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Mining Activities - Visitation (AM)<br /> 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/lb/eng/WT-BW-BB/34532_1.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/lb/deu/WT-BW-BB/34532_1.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/brancheninformationen/gastronomie_und_tourismus/bergbau_fremdenbefahrung/34532_11.html
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Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Führungen in Bergwerken (AM) 

Zuletzt aktualisiert am 

07.02.2018 

Gesetzesnummer 

10008040 

Dokumentnummer 

NOR40026481 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/brancheninformationen/gastronomie_und_tourismus/bergbau_fremdenbefahrung/34532_1.html

